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Reso-Entwurf:
Ein entwicklungs- statt absicherungsorientiertes 
Studium ermöglichen!
Die ZaPF spricht sich gegen sämtliche Regelungen, welche den Fokus des Studiums von der 
Aneignung von Wissen und persönlicher Entwicklung hin zu der Verhinderung der eigenen 
Exmatrikulation verschieben. Insbesondere fordern wir, solche Regelungen aufzuheben oder 
abzuändern, die auf eine Zwangsexmatrikulation hinaus laufen können (z.B. die Begrenzung der 
Anzahl von Prüfungsversuchen und Höchststudiendauern). Bei diesem Anliegen sind den 
Sächsischen Hochschulen – im Gegensatz zu den Hochschulen in anderen Bundesländern – enge 
gesetzliche Grenzen gesetzt. Während in NRW ein gesetzliches Verbot von endgültigem 
Nichtbestehen während der letzten Landtagswahlen diskutiert wurde und sich im Programm 
mehrerer Parteien fand, schreibt das Sächsische Hochschul“freiheits“gesetz umgekehrt den 
Hochschulen vor, Studierende zwangsweise zu exmatrikulieren, die zu oft durch eine Prüfung 
gefallen sind, einen Wiederholungsversuch nicht innerhalb bestimmter Fristen antreten oder die 
Regelstudienzeit zu sehr überschreiten.

Diese Zwangsexmatrikulationen sind ein unverhältnismäßiger Eingriff in die grundgesetzlich 
verbriefte Berufsfreiheit, da Studierende, die eine Prüfung „endgültig nicht bestanden“ haben, auch 
an anderen Hochschulen keine inhaltlich ähnlichen Studiengänge mehr studieren können – 
lebenslänglich. Dass die Hochschulen keine anderen Regeln festlegen dürfen, ist ein zumindest 
fragwürdiger Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit.

Studierende durch drohende Zwangsexmatrikulationen unter Druck zu setzen ist in unseren Augen 
unangemessen; es ersetzt selbstverantwortliches und selbstbestimmtes durch prüfungsorientiertes 
Studieren und behindert damit die freie Entfaltung.

Zudem stellt es eine Erleichterung für alle Beteiligten dar, wenn Dozierende nicht vor der 
Entscheidung stehen, Studierende z.B. in ihrem letzten Prüfungsversuch ggf. entweder trotz 
fraglicher Leistungen bestehen zu lassen oder ihnen für den Rest des Lebens Chancen zu nehmen.

Ein erzwungenes Studienende ist nicht als Akt der Fürsorge zu verstehen. Stattdessen gilt es, wenn 
Studierende wiederholt durch Prüfungen fallen, die zu Grunde liegenden Probleme beispielsweise 
im Rahmen von Beratungen zu analysieren und kooperativ zu lösen. Auch ermöglicht dies, 
Probleme, die nicht in der Schuld der Studierenden liegen, zu erkennen, und ist eine Voraussetzung, 
um systematische, über den Einzelfall hinaus gehende Lösungen zu entwickeln.



Begründung
In der Sächsischen Regierung gibt es im Rahmen der derzeit laufenden Hochschulgesetz-Novelle 
einen Konflikt in dieser Sache, mithin auch Entwicklungsmöglichkeiten, zumal das derzeitige 
Sächsische Hochschulgesetz in dieser Frage bundesweit negativ hervorsticht. Deshalb ist das Ziel 
dieser Reso, dass die ZaPF hier mit ihrem Beschluss aus Siegen in die Debatte eingreift.

Der Reso-Entwurf entspricht bis auf wenige Ergänzungen zur Einordnung in die Sächsische 
Situation sowie einer juristischen Analyse aus dem Vortrag von Bastian Simon (Justiziar der Uni 
Bielefeld), die er im Rahmen der ZaPF in Bochum vorgetragen hat, dem bestehenden Beschluss: 
https://zapf.wiki/Datei:Zwangsexmatrikulation.pdf 
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